


 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit diesem Hinweis möchten wir darauf aufmerksam 
machen, dass es leider trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
immer wieder zu Badeunfällen mit Kleinkindern 
kommt. 
 
Wir als Badbetreiber haben die Verkehrssicherungs-
pflicht für unsere Bäder. Darunter fällt auch die Auf-
sicht an den Schwimmbecken. Das heißt jedoch nicht, 
dass wir jeden Quadratmeter Wasserfläche lückenlos in 
jeder Minute überwachen können. Das würde die Ver-
kehrssicherungspflicht überspannen und ist nicht leist-
bar. 
 
Deshalb weisen wir die Eltern beziehungsweise die 
Aufsichtspersonen insbesondere von Kleinkindern dar-
auf hin, Ihre Kinder zu keiner Zeit aus den Augen zu 
lassen. Sie haben eine besondere Aufsichtspflicht ge-
genüber ihren Schutzbefohlenen und dürfen sich nicht 
alleine darauf verlassen, dass auch eine Aufsicht durch 
das Badpersonal durchgeführt wird. 
 
Jeder weiß, wie viel Spaß Kinder im Wasser haben aber 
jeder kennt auch die Gefahr, die vom Wasser ausgeht, 
gerade für Kinder, die noch nicht sicher schwimmen 
können. Haben Sie auch ein Auge auf andere Kinder, 
damit Lautsprecherdurchsagen wie: „Achtung! Die 
kleine Michèle, der kleine Max suchen ihre Mama!“ der 
Vergangenheit angehören. 
 
 
Ihr Team der Erftlagune und des Freibades Türnich 
 


